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Zusammenfassende Erklärung 
 
Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 
30. Änderung Bereich „Altholzverbrennung Sandreuth“ 
 
 
Anlass/ Ziel 
Anlass des durchzuführenden Bauleitplanverfahrens ist die Absicht der N-ERGIE Kraftwerke GmbH 
(N-ERGIE) auf ihrem Firmengelände in Nürnberg Sandreuth eine Altholzverbrennungsanlage zur 
thermischen Verwertung von Altholz und Erzeugung von Dampf zu errichten, der zur Fernwärme-
versorgung und Stromerzeugung genutzt wird. 
Die geplante Anlage trägt im Wesentlichen zur Verbesserung der Abfallwirtschaft der Stadt Nürnberg 
bei. Die städtische Müllverbrennungsanlage kann den Abfallstoff Altholz aus Kapazitätsgründen 
nicht aufnehmen. In Nürnberg existieren Verwertungsbetriebe, die Althölzer vorbehandeln, um sie 
dann einer stofflichen oder einer thermischen Verwertung zuzuführen. 
In der Praxis wird bereits heute ein großer Anteil des Abfallstoffs Altholz aus der Metropolregion 
Nürnberg in andere Regionen verbracht. Durch die Errichtung der Altholzverbrennungsanlage wird 
demnach eine zusätzliche ortsnahe Abfallverwertung geschaffen. Über 65% der in Abstimmung mit 
möglichen Lieferanten vom Betreiber ermittelten Liefermengen stammen aus einem Umkreis von 
unter 30 km. Dadurch verringert sich auch die Kohlenstoffemission innerhalb des vorangegangenen 
Produktionszyklus und der Lieferketten mitunter erheblich. Das Altholz selbst ist als nachwachsen-
der Rohstoff klimaneutral. Durch die Einsparung des Transports und der ortsnahen Verwertung ver-
bessert sich in der Folge die CO2-Bilanz. 
 
Planung/ Standortalternativen 
Der Änderungsbereich befindet sich im nordwestlichen Bereich des Stadtteils Sandreuth auf einem 
Firmengelände der N-ERGIE Kraftwerke GmbH, südlich des Stadtzentrums der Stadt Nürnberg. 
Nördlich und westlich grenzt das Gelände an die Bahnanlagen der Deutschen Bahn (DB AG). An 
der westlichen Seite der Bahnanlagen, befinden sich der Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Nürnberg  
sowie die Müllverbrennungsanlage (MVA) Nürnberg. Unmittelbar östlich des Änderungsbereichs 
grenzt eine öffentliche Verkehrsfläche „Frankenschnellweg“ an; im Süden verläuft die Sandreuth-
straße. Der Umgriff des Änderungsbereichs umfasst eine Fläche von ca. 0,8 ha.  
 
Das Umfeld des Änderungsbereichs wird stark von den Anlagen der MVA, den weiträumig verlau-
fenden Bahnanlagen sowie den dominanten Bestandsgebäuden des Fernwärmestandorts be-
stimmt, wie zum Beispiel dem Fernwärmespeicher, dem Bestandskamin, dem alten Kesselhaus und 
den Kohlesilos.  
 
Auf dem Standort befinden sich diverse öl-/gasbefeuerte Dampferzeuger, ein Biomasseheizkraft-
werk, ein großer Wärmespeicher, ein alter Kohlekessel, der auf Gas/Öl umgerüstet worden ist, mit 
zugehöriger Annahme-, Lager- und Förderinfrastruktur und diverse Betriebsgebäude sowie der Be-
standskamin. Die Altholzverbrennungsanlage soll zwischen Bestandsgebäuden, Rohrbrücken und 
Bahngleisen errichtet werden. 
 
Im Vorfeld fand eine Standortuntersuchung statt, bei der im gesamten Nürnberger Stadtgebiet ins-
gesamt 22 Standorte untersucht wurden. 
 
Die Auswertung der Standortalternativen erfolgte auf Basis einer zweistufigen Bewertung. Im ersten 
Verfahrensschritt wurde die grundsätzliche Eignung der Standorte wie z.B. verfügbare Baufläche, 
Aspekte des Planungsrechts, Nachbarschaft zu bestehenden IED-Anlagen (Anlagen nach der euro-
päischen Industrieemissionsrichtlinie) und die Lage im unbeplanten Innenbereich überprüft. Im zwei-
ten Schritt wurden die verbliebenen acht Standorte anhand mehrerer Parameter (z. B. Grad der 
erforderlichen Neuversiegelung, verfügbare weiter nutzbare Infrastruktur, unmittelbarer Anschluss 



 
2 

 

an Primärfernwärmenetz, etc.) qualitativ bewertet und anhand eines Bewertungssystems in Zahlen-
werte überführt. 
 
Ergebnis dieser Prüfung ist, dass im gesamten Stadtgebiet derzeit keine weiteren verfügbaren Flä-
chen in einer vergleichbaren Größenordnung und mit ähnlichen Standortvorteilen existieren. 
 
Berücksichtigung Umweltbelange 
Im Rahmen der gem. § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) erforderlichen Umweltprüfung werden alle 
Schutzgüter hinsichtlich der Bedeutung der Bestandssituation, sowie der zu erwartenden Auswir-
kungen bei Verwirklichung der Planung untersucht. Grundlage hierfür stellt der Entwurf der 30. Än-
derung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan (FNP) dar. Maßgeblich für die 
Bewertung der Umweltauswirkungen ist der Vergleich der bisher geplanten Darstellungen im wirk-
samen FNP gegenüber der neu geplanten Nutzung.  
 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft bestehen im Wesentlichen nicht, durch die zusätzliche In-
anspruchnahme von ca. 0,8 ha, da der Änderungsbereich bisher als „Fläche für die Ver- und Ent-
sorgung (Fernwärme)“ dargestellt wurde. Zudem ist der Bereich sehr geprägt von Bahnanlagen, den 
markanten Betriebsgebäuden der N-ERGIE und der Müllverbrennungsanlage. 
Selbiges gilt trotz der zusätzlichen Versiegelung und Beeinträchtigungen der Schutzgüter Fläche, 
Boden und Wasser.  
 
Für das Schutzgut Pflanzen erfolgen durch die FNP-Änderung insgesamt keine erheblichen nach-
teiligen Beeinträchtigungen, da zum einen am westlichen Bereich die intensiv genutzten Bahngleise 
der Deutschen Bahn angrenzen. Zum anderen sind keine Rodungen notwendig. Alle derzeit vorhan-
denen Grünabschnitte bleiben mit der derzeitigen Planung erhalten. Dazu gehören auch die vier 
Bäume. 
 
Aufgrund des industriellen Charakters des Standorts und der Vorbelastungen durch Lärm und 
Schadstoffemissionen sind im Änderungsbereich keine lärmempfindlichen Tierarten zu erwarten. 
Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und biologische Vielfalt sind ebenfalls nicht erheblich. Le-
diglich im Bereich Tiere sind geringe Auswirkungen auf die im Gebiet lebenden Zauneidechsen zu 
erwarten, die jedoch durch geeignete und erforderliche Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Bebau-
ungsplanverfahren ausgeglichen werden. 
 
In Bezug auf Lärm sind – keine relevanten Auswirkungen auf das Schutzgut menschliche Gesund-
heit zu erwarten. Für den leicht erhöhten Verkehrslärm sind Auswirkungen durch Lärmimmissionen 
zu erwarten, die jedoch auch ohne FNP-Änderung bereits zu Immissionskonflikten führen. 
 
Durch die industrielle Prägung des Gebiets sind temporäre Geruchsbelastungen dennoch möglich 
– die soweit technisch machbar, soweit wie möglich verhindert werden. Dazu gehören beispiels-
weise die Anlieferung des Brennstoffes in geschlossenen Containern bzw. abgeplanten Mulden, 
eine geschlossene Anliefer- / Entladehalle und Luftabsaugung in der Feuerung. Mögliche Geruchs-
belastungen entstehen daher nur in der Anlieferhalle, die von dort abgesaugt und mittels Aktivkoh-
lefiltern gereinigt werden können. 
Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut menschliche Gesundheit durch Geruch sind nicht zu 
erwarten. 
 
Der Standort ist ein ausgewiesener Fernwärmestandort und somit nicht für die Öffentlichkeit zugäng-
lich. Durch die Vorbelastung durch den Fernwärmestandort und auch den Frankenschnellweg eignet 
sich auch die Umgebung nur eingeschränkt zur Erholungsnutzung. In dem Gebiet der FNP-Ände-
rung findet keine Erholungsnutzung statt. Die anlagenbedingten Auswirkungen durch Lärm, Geruch- 
und Schadstoffimmission werden im Zuge des Bebauungsplanverfahrens dargestellt. Durch die 
starke Vorprägung des Standortes sind hier keine erheblichen Auswirkungen für das Schutzgut 
Mensch – Erholung zu erwarten. 
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Auf das Schutzgut Landschaft ist ebenfalls keine erhebliche Auswirkung zu erwarten,  
aufgrund der Vorprägung als Versorgungs- und Industriestandort. 
 
Hinsichtlich der Kalt-/Frischluftentstehung weist der Änderungsbereich keine Kaltluftproduktionsra-
ten auf. In Bezug auf das Lokalklima kommt es durch die Abgase der Anlage zu einer geringfügigen 
Temperaturerhöhung, ohne weitreichende Wirkung. 
Durch den Bau und Betrieb der Altholzverbrennungsanlage wird es voraussichtlich zu keiner Ver-
schlechterung (aber auch keiner Verbesserung) der derzeitigen lokalklimatischen Situation kommen. 
Aufgrund des Einsatzes von CO2-neutralen Brennstoffen ergibt sich Gegenüber dem Einsatz fossiler 
Brennstoffe ein positiver Effekt für den Klimaschutz.  
Die Verbrennung setzt lediglich das zuvor durch das Holz gebundene CO2 frei. Die Verwendung des 
nachwachsenden Rohstoffs Holz stellt einen Teil des natürlichen Kohlenstoffkreislaufs dar. Zusätz-
liche klimarelevante CO2-Emissionen entstehen damit lediglich in der Vorkette (Aufbereitung und 
Transport). Die Anlage kann mithilfe der erzeugten Fernwärme zudem Kapazitäten aus bestehenden 
Anlagen mit teilweise hohen Emissionen ersetzen und so zu einer Verbesserung der Gesamtbilanz 
beitragen. Aufgrund der verwendeten Sortierresten aus der stofflichen Verwertung bietet die ener-
getische Verwertung des Altholzes die beste Alternative im Vergleich zur Beseitigung.  
Die Auswirkungen der Planung in Bezug auf das Schutzgut Klima und Luft sind als nicht erheblich 
einzustufen. Auch die geringfügige Temperaturerhöhung durch die Abgase hat keine erheblichen 
Auswirkungen auf das lokale Klima. 
 
Im Zuge der Umsetzung der Planung entstehen keine besonderen Arten oder Mengen von Abfall. 
Entstehende Abwässer können über den Schmutzwasserkanal der städtischen Kläranlage zugelei-
tet werden. Kultur- und Sachgüter sind durch die Planung nicht negativ betroffen. Es treten daher 
keine erheblichen nachteiligen Folgen für dieses Schutzgut ein.  
 
Bei einer Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) kann die angestrebte Aufstellung des B-
Plans 4669 nicht stattfinden. Die Planung sieht den Rückbau von mindestens vier der acht nicht 
genutzten Kohlesilos vor und die Umrüstung der anderen vier Silos für die Altholzverbrennungsan-
lage. Bei Nichtdurchführung der Planung werden die vier Kohlesilos nicht abgerissen und bleiben 
somit erhalten. Die anderen vier Kohlesilos bleiben ebenfalls ungenutzt bestehen und können keiner 
Nachnutzung zugeführt werden. Die nicht mehr benötigte Gleisannahme bleibt ebenfalls ungenutzt 
bestehen. Beide Anlagen (Kohlesilos und Gleisannahme) haben kein Entwicklungspotential in den 
nächsten Jahren.  
Bei Nichtdurchführung der Planung können positive Effekte auf die Verwertung von Abfällen in der 
Region nicht umgesetzt werden. In Bezug auf die Vegetation ergibt sich keine Änderung zum aktu-
ellen Zustand. Dieser bleibt wie voran gezeigt auch durch die Planung weitestgehend unverändert. 
In Bezug auf Tiere bleibt der Status quo am Standort und im 300 m Umgriff unverändert erhalten.  
Durch die Nullvariante entfällt die zusätzliche Fernwärmekapazität durch die thermische Verwertung 
des Altholzes. Diese Versorgungslücke wird dann voraussichtlich durch den Einsatz von Erdgas 
geschlossen werden müssen. Daraus entfällt der positive Einfluss auf die Versorgungssicherheit im 
Energiebereich durch den lokalen Energieträger Altholz. Zudem entfallen positive Effekte in Bezug 
auf die dargestellten Vorteile des Einsatzes von Altholz gegenüber fossilen Energieträgern auf das 
Klima.  
 
Verfahrensablauf und Berücksichtigung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung  
Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange auf Flächennutzungsplanebene wurden 
vom 22.11. bis einschließlich 23.12.2021 zur Stellungnahme aufgefordert.  
 
Einleitung und Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
Am 30.03.2022 fasste der Stadtrat auf Grundlage des Gutachtens des Stadtplanungsausschusses 
vom 17.03.202 den Beschluss zur Einleitung des 30. FNP-Änderungsverfahrens und zur Durchfüh-
rung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung. Dies wurde im Amtsblatt Nr. 8 vom 13.04.2022 be-
kanntgegeben. Die Durchführung der Beteiligung fand in der Zeit vom 19.04.2022 bis 23.05.2022 
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statt. Es ging eine Stellungnahme zum Bebauungsplanverfahren Nr. 4669 des 
 ein. Darin wurden Unklarheiten bezüglich des Planungsziels 

angemerkt. Diese Stellungnahme ist in den Unterlagen zum 30. FNP-Änderungsverfahren berück-
sichtigt und die Ausführungen entsprechend konkretisiert. Die Thematik soll ggf. auf der Ebene des 
Bebauungplans vertieft werden. 

Billigung zur 30. Änderung des FNP, Änderung des Geltungsbereichs und Beschluss zur Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
Die öffentliche Auslegung wurde im Stadtrat am 15.03.2023 beschlossen und im Amtsblatt Nr. 7 am 
29. März 2023 bekanntgemacht.

Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange (ToeB) gemäß § 4 Abs.2 
BauGB sowie öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur 30. Änderung des FNP 
fand in der Zeit vom 06.04.2023 bis einschließlich 15.05.2023 parallel zur öffentlichen Auslegung 
statt. 
Es gingen 14 Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ein, davon 
13 Stellungnahmen ohne Einwendungen bzw. mit Hinweisen, die entweder keine spezifische Signi-
fikanz für das Planungsgebiet aufweisen oder erst im Rahmen der Umsetzungsebene oder Rahmen 
der Erschließungsplanung zu beachten sind. Eine weitere Stellungnahme mit relevanter Einwen-
dung bezog sich auf das Thema Betriebsflächen der Eisenbahn des Bundes im Sinne des Fachpla-
nungsrechts. Diese Einwände wurden im Rahmen einer Betroffenenbeteiligung nach § 4a Abs. 3 
BauGB auf der Ebene des Bebauungsplans gelöst. 
Aus der Öffentlichkeit ging eine Stellungnahme ein. Die Stellungnahme bezog sich neben generellen 
Aspekten auf die Themen Flächeninanspruchnahme, Bedarf/Standort und Umweltauswirkun-

gen/Schadstoffbelastung und erhöhtes Verkehrsaufkommen sowie Leistungskapazität der Anlage. 

Prüfung der Stellungnahmen und abschließende Behandlung und Feststellungsbeschluss 
Die Stellungnahmen zu dieser Planung aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange und der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden eingehend geprüft. Die Prüfung der 
Stellungnahmen, die sich ausschließlich mit öffentlichen Belangen auseinandersetzte, wurde aus-
führlich in der Entscheidungsvorlage zum Feststellungsbeschluss und der dazugehörigen Anlage 
vorgenommen.  
Die Prüfung durch den Stadtrat erfolgte in der Sitzung vom 27.09.2023 und das Ergebnis der Abwä-
gung wurde den Beteiligten mitgeteilt. Die Würdigung der einzelnen Belange führte nicht zu einer 
Änderung der Planung. In gleicher Sitzung hat die Stadt Nürnberg mit Beschluss des Stadtrats den 
Flächennutzungsplan 30. Änderung: Bereich „Altholzverbrennung Sandreuth“ festgestellt.  

Mit Bescheid Nr. 34 - 4621-4-9-4 vom 22.11.2023 hat die Regierung von Mittelfranken den Flächen-
nutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan, 30. Änderung „Altholzverbrennung Sandreuth“ ge-
nehmigt. Die Genehmigung wurde im Amtsblatt der Stadt Nürnberg Nr. 02 vom 17.01.2024 ortsüb-
lich bekannt gemacht.  

Nürnberg, 17.01.2024 
Stadtplanungsamt  

Dengler  
Leiter Stadtplanungsamt 




